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Kleine Anfrage Fraktion SVP (Alexander Feuz/Niklaus Mürner/Daniel Michel, 

SVP): Verweigerung der Bekanntgabe der Stadtratskandidaturen an andere 
Kandidaten trotz Öffentlichkeitsprinz? 

 

 

Gemäss Medienberichterstattung in der BZ wurde von Seiten der Stadtkanzlei die Bekanntgabe 

der Kandidaturen für die Stadtpräsidentenwahl an die Kandidaten für den Gemeinderat verweigert. 

Dies erscheint den Fragestellern gestützt auf das Öffentlichkeitsgesetz nicht zulässig. 

Zudem widerspricht das Vorenthalten einer Kandidatur auch den Geboten eines fairen Wahlkamp-

fes (Kampf mit offenem Visier) und führt möglicherweise zu pro forma Kandidaturen, die später 

nicht mehr zurückgezogen werden können. 

In diesem Zusammenhang ersuchen wir den Gemeinderat höflich um die Beantwortung folgender 

Fragen: 

1. Wieso wurde den interessierten Personen und insbesondere den von einer Stadtpräsidenten-

kandidatur direkt betroffenen Konkurrenten für einen Gemeinderatssitz nicht vor Schluss der 

Anmeldung nicht mitgeteilt, wer alles für das «Stapi-Amt» kandidiere? Es liegt im Interesse ei-

nes fairen Wahlkampfes, der Öffentlichkeit und der Kandidaten für die Exekutive. 

2. Auf welche gesetzlichen Grundlagen stützte sich dieser Entscheid? Wieso ermöglicht das Öf-

fentlichkeitsprinzip nicht, dass die Kandidaturen für ein Exekutivamt wie Gemeinderat oder 

Stadtpräsident umgehend nach Eingabe bekanntgegeben werden? 

Ist die Stadt bereit, dies zu ändern? Wenn ja, wie? Wenn nein, warum nicht? Welche Erlasse 

müssten alsdann wie geändert werden, damit die Bekanntgabe zumindest an Interessierte umge-

hend nach Eingang erfolgt? 
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